
 

Bekanntmachung  
 

des Aufstellungsbeschlusses gem. § 2 Abs. 1 S. 2 BauGB 

für den Bebauungsplan 

Kalchreuth Nr. 30 „Alte Tongrube“ 

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 17.02.2022 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstel-

lung des Bebauungsplan Kalchreuth Nr. 30 „Alte Tongrube“ beschlossen.  



Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich umfasst die folgenden Grundstücke Fl.Nr. 944/1, 1051, 1053, 1054, 

1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1065/2, 1066, 1066/2, 1067, 1067/2, 

1068, 1068/2, 1631/10, 1631/11, 1631/15 und 1631/20 jeweils Gem. Kalchreuth. 

 

Der Lageplan des Bauamtes vom 17.02.2022 mit Kennzeichnung der Abgrenzung des 

räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans ist Bestandteil des Beschlusses. 

Der räumliche Geltungsbereich des aufzustellenden Bebauungsplans kann im Rathaus der 

Gemeinde Kalchreuth, Zimmer Nr. 8, Anschrift: Rathausstraße 1, 90562 Kalchreuth, nach 

vorheriger Terminvereinbarung (0911 518 344-12) bzw. auf der Internetseite der Gemeinde 

unter www.kalchreuth.de/gemeinde/wirtschaft-verkehr-bauen/bauleitplanung eingesehen 

werden. 

 

Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung 

Planungsziel ist ein Sondergebiet für Geologie- und Naturinformationszentrum, Flächen für 

Naherholung sowie Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 

von Boden, Natur und Landschaft. 

Der Bebauungsplan wird gem. § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB aus dem gültigen Flächennutzungs-

plan entwickelt und wird somit mit diesem in Übereinstimmung gebracht. 

 

Kalchreuth, den 01.03.2022 

  

       

Herbert Saft 

1. Bürgermeister 
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